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§ 1 Oö. LKommGebV 2013 § 1
 Oö. LKommGebV 2013 - Oö. Landes-Kommissionsgebührenverordnung 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die Kommissionsgebühren, die gemäß § 77 AVG von den Beteiligten für die von den Behörden des Landes und der

Gemeinden außerhalb des Amtes vorgenommenen Amtshandlungen zu entrichten sind, werden in Pauschalbeträgen

nach den Tarifen des § 3 festgesetzt. Diese sind den Beteiligten im Spruch des in der Sache ergehenden Bescheides

oder in Ermangelung eines solchen mittels Gebührenbescheides gemäß § 57 AVG aufzuerlegen.
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